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	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Außerbetriebnahme von Gärbehältern

	
	Außerbetriebnahme und Öffnung eines Behälters im gasführenden System einer Biogasanlage (Fermenter, Nachgärer, Gärrestlager, etc.)

	Gefahren für den Menschen

	
· Freisetzung von Biogas
· Brand und Explosion, Bildung gefährlicher explosiver Atmosphäre
· Freisetzung von Gärsubstrat/Gärresten
· Gesundheitsschäden durch Einatmen von Biogas, durch Feuer und Explosion und/oder durch 
mechanische Einwirkung – schwere Gesundheitsschäden und Tod möglich
· Erstickungsgefahr, Vergiftungsgefahr
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
Allgemeine Schutzmaßnahmen:
· Vorgaben des Anlagenherstellers beachten.
· Betriebsanweisung „Biogas“ beachten.
· Nicht Rauchen, kein offenes Feuer, Zündquellen (Werkzeuge, elektrostatische Aufladung, Funken, heiße Oberflächen) vermeiden; ggf. Potentialausgleich vornehmen.

Außerbetriebnahme eines Behälters:
· Substratzuführung in den Behälter stoppen und Stopfschnecke gasdicht absperren.
· Substratentnahme aus dem Behälter beginnen.
· Heizung abschalten.
· Sofern erforderlich, Rührwerke mindestens ___ m unter dem Flüssigkeitsspiegel betreiben. Rührwerkshöhe kontrollieren. Bei drohender Unterschreitung des Mindestflüssigkeitsspiegels Rührwerke außer Betrieb nehmen.
· Behälter bis zum minimalen Gasfüllstand gasseitig leer fahren (BHKW/Gasfackel), keinen Unterdruck erzeugen, Ansprechverhalten der Unterdrucksicherung beachten.
· Behälter gasseitig durch Absperren vom übrigen Gassystem der Anlage trennen.
· Luftdosierung ausschalten.
· Stützluftgebläse ausschalten.
· Rührwerke und ggf. Pumpen abschalten, spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Öffnen eines Behälters:
· Verbindung zur Atmosphäre herstellen, z. B. durch Öffnen des Behälterdaches. – Achtung: erhöhte Gefahr der Bildung explosionsfähiger Atmosphäre!
· Gasbereich des Behälters aktiv belüften, Explosionsschutz beachten.
· Vor und während des Betretens des Behälters mit Gaswarngerät frei messen, da beim Bewegen der Restmengen im Behälter erneut Gase freigesetzt werden.
· Absturzsicherung vornehmen.

Schutzmaßnahmen:
· Geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden, z. B. mobiles Gaswarngerät, Atemschutzmaske (umgebungsluftunabhängig), Handschuhe, Schutzbrille, PSA gegen Absturz (Sicherungsgeschirr).
· Zweite Person für Hilfemaßnahmen bereithalten.
· Rettungsgeräte (z. B. Dreibein, Winde) bereithalten.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Gefahrenbereiche räumen und absperren, Vorgesetzte informieren.
· Arbeiten ggf. unterbrechen; sofern keine Gefährdung von Personen besteht, Störung beseitigen.
· Bei Entstehungsbränden Löschversuch unternehmen: tragbarer ABC-Pulverlöscher.
· Fachkundige Unternehmen zur Störungsbeseitigung hinzuziehen.


	




	

		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· [image: Zum Download: QR-Code-Liste-Giftnotrufzentralen-Deutschland-Oesterreich-Schweiz]Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

Arzt: …………………………………….
Giftnotruf: Regionale Zuständigkeit, siehe QR-Code
(0228/19240 Giftnotruf Bonn)


	Instandhaltung

	
· Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden, schriftliche Beauftragung notwendig.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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